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R egierung der 
D eutschen D em okratischen Republik 

M inisterium  fü r  Außenhandel 
und Innerdeutschen Handel 

A m t fü r  Zoll und Kontrolle des W arenverkehrs

D ienststelle: A bteilung Berlin

S traßenkontro llam t Berlin, den 1. 6.1957 
Bln. C 2, W allnerstr. 32/34

Strafbescheid

H errn  ..........................
geb. am  ..........  in   w ohnhaft ..............................
K reis ......................

Sie haben in Ausübung Ihres Gewerbes in W est-Berlin 
se it Mai 1952 laufend m onatlich 1000,—  DM der D eut
schen N otenbank von Personen m it W ohnsitz in der 
D eutschen D em okratischen Republik entgegengenom 
m en (ca. 1000,—  DM). Auf diese A rt haben Sie m onat
lich eine E innahm e in der o. a. Höhe ohne die erforder
liche E inschaltung eines K red itinstitu tes der Deutschen 
D em okratischen Republik gehabt.

Bew eism ittel: a) Kontrollergebnis 
b) Ih re Aussagen.

Mit dieser Handlungsweise haben Sie laufend zu Ver
stößen gegen die Bestim m ungen der §§ 1 und 6 der 
Verordnung zur Regelung des innerdeutschen Zah
lungsverkehrs vom 23. 12. 1950 (VO-Bl. S. I  373) sowie 
§ 9 der W irtschaftsstrafverordnung  vom 2. 8. 1950 
(VO-Bl. I  S. 227) Beihilfe geleistet (§ 49 StGB).

Gegen Sie w ird deshalb gem äß § 16 der zuerst genannten 
V erordnung nach § 9 der W irtschaftsstrafverordnung, 
§ 49 StGB

eine G eldstrafe in Höhe von 5000,— 
in W orten: Fünftausend 00/100 DM

ausgesprochen.

Diese G eldstrafe ist innerhalb einer F ris t von drei Tagen 
in unserer D ienststelle einzuzahlen. Bei n icht rech t
zeitiger Bezahlung erfolgt die Zw angsvollstreckung 
durch den zuständigen Gerichtsvollzieher. Die dadurch 
entstehenden M ehrkosten sind vom Betroffenen zu 
tragen.
Bei E inzahlungen w ird gebeten, unbedingt die rechts 
oben gedruckte r o t e  N um m er anzugeben.

Gegen diesen Bescheid s teh t Ihnen das R echtsm ittel der 
Beschwerde zu. Diese h a t keine aufschiebende W irkung 
und ist binnen 2 Wochen bei unserer Dienststelle ein
zureichen und zu begründen.

gez. U nterschrift

Strafverfahren gegen „Grenzgänger"

Mehr und mehr verschärfte sich im Laufe der Jahre das 
Vorgehen gegen die „Grenzgänger“, gegen Personen, die 
im O stsektor Berlins oder in der Sowjetzone wohnen 
und in W est-Berlin arbeiten. Es erging eine große An
zahl von Ordnungsstrafbescheiden auf Grund der „An
ordnung über statistische Erhebung der Beschäftigungs
verhältnisse“ vom  llf. 1.1953; es wurden aber auch Ge
fängnisstrafen von mehreren Monaten durch die Gerichte 
verhängt.

Anordnung über sta tistische E rhebung von 
Beschäftigungsverhältnissen

vom 14. 1. 1953 
(VOB1. Berlin 1953, S. 23)

Auf Grund des § 2 Ziffer 1 g  der Verordnung über die 
Aufgaben der A bteilung A rbeit des M agistrats von 
Groß-Berlin und über die Lenkung der A rbeitskräfte  
vom 28. Septem ber 1951 (VOB1.1 S. 451) und des Be
schlusses des M agistrats von Groß-Berlin vom 29. De
zember 1952 über die sta tistische Erhebung der Be
schäftig ten  w ird angeordnet:
1. E inwohner des dem okratischen Sektors von Groß- 

Berlin, die nach dem 26. Ja n u a r 1953 eine B eschäfti
gung im Sinne der Ziffer 3 a  bis e dieser Anordnung 
im am erikanischen, britischen oder französischen 
Sektor aufnehm en wollen, haben die Genehmigung 
dazu vor Beginn der B eschäftigung bei der Abteilung 
A rbeit des M agistrats von Groß-Berlin, Berlin C 2, 
G eqrgenkirchplatz 2—10, einzuholen.
Studenten und Schüler (s. Ziffer 3 f  dieser Anord
nung) haben die entsprechende Genehmigung vor 
Beginn des Studium s oder des Schulbesuches bei dem 
Leiter des A m tes U nterrich t und Erziehung ihres 
W ohnbezirkes einzuholen.

3. Als B eschäftigung im Sinne dieser A nordnung gelten:
a) Unselbständige T ätigkeit (Gehalts- und Lohn

em pfänger) .
b) Selbständige T ätigkeit (Handel- und Gewerbe

treibende).
c) Freiberufliche T ätigkeit (Ärzte, Rechtsanw älte, 

K ünstler usw.).
d) H eim arbeit und unständige Beschäftigung.
e) Lehrlinge, Volontäre, P rak tik an ten  usw.
f ) Studenten und Schüler vom vollendeten 14. Le

bensjahr ab, die eine Hoch-, Fach-, Ober-, Grund-, 
P rivatschule, K onservatorium  usw. besuchen.

7. Alle Personen, die dieser A nordnung nicht nachkom- 
m en oder in den Vordrucken unw ahre Angaben 
machen, setzen sich einer B estrafung nach der W irt
schaftsstrafverordnung  vom 2. A ugust 1950 (VOB1.1
S. 227) aus, soweit n icht nach anderen gesetzlichen 
Bestim mungen eine höhere B estrafung in B etrach t 
kommt.
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M agistrat von Groß-Berlin 
Ref. W irtschaftsstrafrech t

Berlin C 2, Spandauer S tr. 24 
Tel.: 42 00 51 App. 2331 
am  ......................  1956

O rdnungsstrafbescheid

Gemäß § 20 der Verordnung zur Änderung der V erord
nung über die B estrafung von V erstößen gegen die W irt
schaftsordnung (W irtschaftsstrafverordnung) vom 
14.12.1953 w ird gegen

H errn  ......................  geb. ......................
B erlin -......................

un ter A uferlegung der K osten des V erfahrens auf fol
gende S trafe erkannt:

Eine O rdnungsstrafe von DM 400,—

174


